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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gut, wenn es im Zweifelsfall klare Regeln 
gibt. Allerdings setze ich (Exploredesign) 
alles daran, dass es gar nicht erst zu Un-
stimmigkeiten kommt. Die nachfolgenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten als branchenüblich, mit Ausnahme 
der Nutzungsrechte und der Bereitstel-
lung von Dateien: Hier räumt Ihnen Explo-
redesign grundsätzlich mehr Rechte ein als 
allgemein üblich. Sie gelten als vereinbart, 
wenn ihnen nicht vor Auftragserteilung wi-
dersprochen wird.

1. Urheberrecht und Nutzungsrechte

1.1.	 Jeder Exploredesign erteilte Auftrag ist ein 
Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von Nut-
zungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist.

1.2.	 Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen 
dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des 
UrhG gelten auch dann, wenn die nach  § 2 UrhG erfor-
derliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

1.3. 	 Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne 
ausdrückliche Einwilligung von Exploredesign weder im 
Original noch bei der Reproduktion verändert werden. 
Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig. Ein 
Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt Explorede-
sign, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten verein-
barten Vergütung zu verlangen. Ist eine Vergütung nicht 
vereinbart, gilt die nach dem Tarifvertrag für Design-
Leistungen SDSt/AGD übliche Vergütung als vereinbart.

1.4. 	 Exploredesign überträgt dem Auftraggeber 
die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungs-
rechte. Soweit nichts anderes vereinbart 
ist, wird jeweils das einfache und unbe-
schränkte Nutzungsrecht übertragen. 
„Unbeschränkt“ heißt, der Kunde hat das Recht, das 
Werk für alle seine Anfordernisse und alle Medien zu 
benutzen. „Einfach“ heißt, dass der Kunde nicht das 
exklusive Nutzungsrecht an dem Werk hat. Sofern 
Exploredesign nicht ausdrücklich im Vorfeld auf eine 
andere Verwendung hinweist, wird neben dem Kun-
den lediglich Exploredesign das Werk nutzen und zwar 

�� als Arbeitsbeispiel für die Referenzen 

�� die Nutzung einzelner, nicht für den Kunden indivi-
dualisierter Gestaltungselemente (z.B. Icons) für 
Exploredesigns allgemeine Vorlagenbilbiothek.

Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Be-
zahlung der Vergütung über.

1.5.	 Exploredesign hat das Recht, auf den Vervielfäl-
tigungsstücken als Urheber genannt zu werden. Wenn 
Exploredesign diesen Wunsch vor der Vervielfältigung 
ausdrücklich geäußert hat, berechtigt eine Verletzung 
des Rechts auf Namensnennung Exploredesign zum 
Schadenersatz. Ohne Nachweis eines höheren Schadens 
beträgt der Schadenersatz 100% der vereinbarten bzw. 
nach dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt/AGD 
üblichen Vergütung. Das Recht, einen höheren Scha-

den bei Nachweis geltend zu machen, bleibt unberührt. 
Weist der Auftraggeber nach, dass kein Schaden oder 
ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, ist die 
Höhe des Schadenersatzes entsprechend anzupassen.

1.6.	  Vorschläge des Auftraggebers oder seine 
sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe 
der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

2. Vergütung

2.1. 	 Die Anfertigung von Entwürfen, Reinzeich-
nungen und sämtliche sonstigen Tätigkeiten, die Explo-
redesign für den Auftraggeber erbringt, sind ebenso 
wie die Einräumung von Nutzungsrechten kostenpflich-
tig. Sofern nicht anders vereinbart, wird die Vergütung 
allein auf der Basis der anfallenden Arbeitsstunden und 
des im Angebot genannten Stundensatzes berechnet. 
Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind.

2.2.	 Zeitpuffer	  
In meinen Angeboten kalkuliere ich einen gewissen Zeit-
aufwand für Änderungen und Korrekturwünsche stets 
mit ein. Erst wenn das doppelte dieses Puffers aufge-
braucht ist, werde ich den darüber hinaus anfallenden 
Aufwand berechnen.

2.3. 	 Erstes Beratungsgespräch kostenlos	  
Unser erstes ausführliches Beratungsgespräch bei 
Ihnen vor Ort, im Exploredesign-Studio  oder auch te-
lefonisch ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Auch für 
spätere Projekte ist das erste Beratungsgespräch des 
Projekts kostenlos, sofern die Anfahrtskosten für Ex-
ploredesign höchstens ein Viertel des möglichen Auf-
tragsumfangs betragen.

2.4. 	 Anfahrtskosten	  
Von der Erstberatung abgesehen ist jeder Zeitaufwand, 
auch die Anfahrt kostenpflichtig. Für die Anfahrt be-
rechne ich aber nur den Zeitaufwand, den ich für die 
einfache Wegstracke benötige.

2.5.	 Telefonische Beratung	  
Auch ein Telefonat im Rahmen eines Auftrags bedeutet Ar-
beitsaufwand. Immer wenn wir länger als etwa 15 Minuten 
am Tag telefonieren, werde ich diesen Aufwand berechnen.

3. Fälligkeit der Vergütung

3.1. 	 Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes 
fällig. Sie ist ohne Abzug zahlbar. Werden die bestellten 
Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entspre-
chende Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Teiles 
fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit oder 
erfordert er von Exploredesign hohe finanzielle Vorlei-
stungen, so sind angemessene Abschlagszahlungen zu 
leisten, und zwar ein Drittel der Gesamtvergütung bei 
Auftragserteilung, ein Drittel nach Fertigstellung von 
50% der Arbeiten, ein Drittel nach Ablieferung

4. Auslagen und Fremdleistungen

4.1.	 Wenn der Auftrag eine Produktionsbeglei-
tung umfasst, ist Exploredesign berechtigt, die zur 

Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im 
Namen des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftrag-
geber verpflichtet sich, Exploredesign entsprechende 
Vollmacht zu erteilen.

Je nach Absprache geht die Rechnung dabei direkt an den 
Auftraggeber oder wird Exploredesign bezahlt und an-
schließend dem Kunden als Auslage in Rechnung gestellt .

4.2.	  Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdlei-
stungen im Namen und für Rechnung des Designers 
abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftrag-
geber, Exploredesign im Innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Ver-
tragsabschluss ergeben. Dazu gehört insbesondere die 
Übernahme der Kosten.

4.3.	 Auslagen für technische Nebenkosten, insbeson-
dere für spezielle Materialien, für die Anfertigung von 
Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, 
Satz und Druck etc. sind vom Auftraggeber zu erstatten.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1. 	 An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur 
Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentums-
rechte übertragen.

5.2.	  Die Originale sind daher nach angemessener 
Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschä-
digung oder Verlust hat der Auftraggeber die Kosten 
zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale 
notwendig sind. Die Geltendmachung eines weiterge-
henden Schadens bleibt unberührt.

5.3. 	 Der Versand von Arbeiten und Vorlagen er-
folgt auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers.

5.4.	  Exploredesign ist nicht verpflichtet, Dateien oder 
Layouts, die im Computer erstellt wurden, an den Auf-
traggeber herauszugeben. Nach dem in der Praxis der 
Kunde oft selbst ein Werk (z.B. ein Logo) im Computer neu 
einbinden muss, Daher wird Exploredesign dem Kunden 
die nötigen Daten auf Anfrage ohne Aufpreis bereitstellen, 
sofern es vor Auftragserteilung nicht anders vereinbart 
wurde. Exploredesign dem Auftraggeber Computerda-
teien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorhe-
riger Zustimmung von Exploredesign geändert werden 
(siehe Punkt 1.3.).

6. Korrektur, Produktionsbegleitung  
    und Belegmuster

6.1. 	 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind Ex-
ploredesign Korrekturmuster (Proofs) vorzulegen.

6.2. Die Produktionsbegleitung durch Exploredesign  
erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei 
Übernahme der Produktionsbegleitung ist Explorede-
sign berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwen-
digen Entscheidungen zu treffen und entsprechende 
Anweisungen zu geben. Er haftet für Fehler nur bei 
eigenem Verschulden und nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.

6.3. 	 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt 
der Auftraggeber Exploredesign mindestens 10 ein-
wandfreie Belege unentgeltlich. Exploredesign ist be-
rechtigt, diese Muster zum Zwecke der Eigenwerbung 
zu verwenden. Das Recht von Exploredesign auf Ver-
wendung der Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung 
bezieht sich auch auf für digitale Medien produzierte 
Arbeiten (siehe Punkt 1.4.).

7. Gewährleistung Programmierung

7.1.	 Exploredesign gewährleistet  die Funktionalität 
von Web-Programmierarbeiten auf den vereinbarten 
Browserversionen und Betriebssystemen für eine Dau-
er von drei Jahren ab Freigabe duch den Kunden.

7.2.	 Soweit nicht anders vereinbart, sind die Web-
Programmierarbeiten für Windows-PCs des zum Zeit-
punkt des Auftragseingangs aktuellen Betriebssystems 
und der letzten Vorgängerversion optimiert. Zudem 
werden die Arbeiten auf den Browsern Firefox, Google 
Chrome, Safari und Internet Explorer getestet, jeweils 
in der aktuellen Version des Browsers und der letzten 
Vorgängerversion. Die Kompatibilität mit Mobilgeräten 
und Tablet-PCs bedarf einer gesonderten Vereinbarung 

8. Haftung und Freigabe

81. 	 Exploredesign haftet für entstandene Schäden 
an ihm überlassenen Vorlagen, Filmen, Displays, Lay-
outs etc. nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

8.2. 	 Die Haftung ist im Falle leichter Fahrlässigkeit 
summenmäßig beschränkt auf die Höhe des vorherseh-
baren Schadens, mit dessen Entstehung typischerwei-
se gerechnet werden muss. In jedem Fall ist die Haf-
tung begrenzt auf die maximale Höhe des vereinbarten 
Auftragsvolumens.

8.3. 	 Für den Verlust von Daten und/oder Program-
men haftet Exploredesign insoweit nicht, als der Scha-
den darauf beruht, dass es der Kunde unterlassen hat, 
Datensicherungen durchzuführen und dadurch sicher-
zustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertret-
barem Aufwand wiederhergestellt werden können.

8.4. 	 Für Funktionsstörungen der von Exploredesign 
erstellten Programmierarbeiten (z.B. Website) oder 
für Schäden, die durch den Einsatz der von Explore-
design erstellten Programmierarbeiten entstehen, 
erlischt jede Haftung, soweit diese auf Eingriffen des 
Kunden oder Dritter z.B. durch eine Änderung des 
Quellcodes der von Exploredesign erstellten Program-
mierarbeit beruhen.

8.5. 	 Exploredesign verpflichtet sich, seine Erfüllungs-
gehilfen sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. Darü-
ber hinaus haftet er für seine Erfüllungsgehilfen nicht.

8.6. 	 Sofern Exploredesign notwendige Fremdlei-
stungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragneh-
mer keine Erfüllungsgehilfen von Exploredesign. Explo-
redesign haftet nur für eigenes Verschulden und nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

8.7. 	 Mit der Freigabe von Entwürfen oder Reinzeich-
nungen durch den Auftraggeber übernimmt dieser die 
Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild.

�� Sofern nicht anders vereinbart, ist Exploredesign 
nicht für die inhaltliche und orthographische Prüfung 
verantwortlich.

�� Der Kunde selbst prüft, ob alle seine Wünsche 
richtig umgesetzt wurden. Mit der Freigabe erteilt 
er auch zu aktuellen Fassung des Inhalts seine 
Zustimmung

�� Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, 
Texte, Reinausführungen und Reinzeichnungen 
entfällt jede Haftung von Exploredesign.

8.8. 	 Für die wettbewerbs- und warenzeichenrecht-
liche Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der Arbei-
ten haftet Exploredesign nicht.

8.9. 	 Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks 
schriftlich bei Exploredesign geltend zu machen. Alle 
anderen Mängel verjähren in einem Jahr nach Abnahme 
des Werkes.

8.10.	Die vorstehenden Regelungen gelten auch zu-
gunsten der Erfüllungsgehilfen des Designers.

9. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen

9.1. 	 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungs-
freiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen 
Gestaltung sind ausgeschlossen.

Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Pro-
duktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen 
(siehe Punkt 1.3.). Exploredesign behält denVergütungs-
anspruch für bereits begonnene Arbeiten.

9.2. 	 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags 
aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, 
so kann Exploredesign eine angemessene Erhöhung der 
Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit kann er auch Schadenersatzansprüche geltend 
machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens bleibt davon unberührt.

9.3. 	 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Ver-
wendung aller Exploredesign übergebenen Vorlagen 
berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung 
nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auf-
traggeber Exploredesign von allen Ersatzansprüchen 
Dritter frei.

9. Schlussbestimmungen

9.1. 	 Erfüllungsort ist der Sitz von Exploredesign.

9.2. 	 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden 
Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestim-
mungen nicht.

9.3. 	 Es gilt das Recht der	   
	 Bundesrepublik Deutschland. 
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